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Besch[uss

der

ZU-BevoIImächtigter:

In dem Rechtsstreit

Beklagten  und Berufüngsklägerin,

Frau Ü.

ProzessbevoIImächtigter:

1.  Frau

2. Herrn A

Prozessbevollmächtigter  zu 1, 2:

gegen

Kläger  und Berufungsbeklagten,

Herr  Rechtsanwalt  Frank  Dohrmann,

Essener  Str. 89, 46236  Bottrop,

hat die 1. Zivilkammer  des Landgerichts  Dortmund

am 03.03.2023

durch  den Vorsitzenden  Richter  am Landgericht  Bünnecke,  die Richterin  am

Landgericht  Stelzig  und den Richter  Krüger

e:nsln'n:g  heschllossen  :

Die Kammer  weist  darauf  hin, dass  beabsichtigt  ist, die Berufung  nach § 522 Abs. 2

ZPO  durch  einstimmigen  Beschluss  zurückzuweisen.



Die Berufung  hat keine  Aussicht  auf Erfolg. Die Sache  hat keine grundsätzliche

Bedeutung.  Weder  zur Fortbildung  des Rechts  noch  zur Sicherung  einer  einheitlichen

Rechtsprechung  ist die Entscheidung  des Berufungsgerichts  erforderlich.

Die  Ausführungen  in der Berufungsbegründung  führen  nicht zu einer  anderen

Beurteilung.  Es ist nicht  ersichtlich,  dass  die angefochtene  Entscheidung  auf einer

Rechtsverletzung  beruht  (§ 546 ZPO)  oder  nach § 529 ZPO zugrunde  zu legende

Tatsachen  eine  andere  Entscheidung  rechtfertigen  (§ 513 Abs. 1 ZPO).

Gründe:

l.

Die in der EigentümerversammIung  vom 25.03.2022  zu TOP 1 (Vorgarten),  TOP  2

(Fahrradständer)  und TOP  3 (Geräteschuppen)  gefassten  Beschlüsse  sind nichtig.

1.

Die  Eigentümerin hat  die  Regeln  des  WEG  über  die

Verwaltung  des gemeinschaftlichen  Eigentums  systematisch  missachtet,  indem  sie

als  nicht  dazu  ermächtigte  oder  sonst  dazu  befugte  Wohnungseigentümerin

wiederholt  sehenden  Auges  und  bewusst  zu  einer  EigentümerversammIung

eingeladen  hat (vgl. BGH,  Urt. v. 20.11.2020  -  V ZR 64/20,  NZM 2021,  236, beck-

online;  BeckOGK/G.  Hermann,  1.12.2022,  WEG  § 24 Rn. 50).

Sie wusste  jedenfalls  bereits  aufgrund  des Verfahrens  vor dem Amtsgericht  Bottrop

zum Az. 20 C 8/22, dass  sie nicht  zur Einberufung  einer  EigentümerversammIung

berechtigt  ist. Im diesem  Verfahren  hat die Beklagte  sogar  anerkannt.  Dennoch  hat

die  Eigentümerin erneut  bewusst  zu  einer

EigentümerversammIung  einberufen.

2.

Auf die Frage  der Kausalität  sowie  darauf,  ob die Beschlüsse  auch aus anderen

Gründen  nichtig  oder  anfechtbar  sind,  kam es daher  schon  nicht  an.

3.



Der Hinweisbeschluss  ist für die Beklagte  auch nicht überraschend.  Sie  kannte

bereits  vor Verkündung  der angefochtenen  Entscheidung  vom 16.09.2022  aufgrund

des Beschlusses  im Verfahren  I T '19/22 vom 24.06.2022  die Rechtsauffassung  der

Kammer,  dass  die  Eigentümerin nicht  zur  Einberufung

berechtigt  viar.

II.

Die Beklagte  erhält  Gelegenheit,  zu den erteilten  Hinweisen  binnen  einer  Frist  von

zwe:  Wochen  nach  Zugang  dieses  Beschlusses  Stellung  zu  nehmen  und

gegebenemalls  mitzuteilen,  ob die Berufung  aus Kostengründen  zurückgenommen

werden  soll. Auf die kostenrechtliche  Privilegierung  der Berufungsrücknahme  wird

hingewiesen.

Bünnecke Stelzig Krüger

Beglaubigt

Urkundsbeamter/in  der  Geschäftsstelle
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